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TOP 35: 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der 
Sozialversicherung für 2024 (Sozialversicherungsrechengrößen-
Verordnung 2024) 

Drucksache: 511/23 

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Die Verordnung aktualisiert Rechengrößen der Sozialversicherung, die ab 

1. Januar 2024 gelten werden. Bei den Rechengrößen der Sozialversicherung 

handelt es sich um relevante Kenngrößen der Sozialversicherung für das Versi-

cherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht, wie zum Beispiel die Beitragsbemes-

sungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherung und die Jahresarbeitsent-

geltgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach den gesetzlichen Vor-

gaben sind die maßgebenden Werte der Rechengrößen der Sozialversicherung 

immer für ein Kalenderjahr fortzuschreiben.  

Um die maßgebenden Werte der Rechengrößen der Sozialversicherung für das 

Jahr 2024 zu bestimmen, werden die Werte für das Jahr 2023 mit der Verände-

rungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (Lohnzuwachsrate) im 

Jahr 2022 fortgeschrieben. Dafür ist je nach den gesetzlichen Vorschriften die 

Lohnzuwachsrate für die alten Länder oder für Deutschland insgesamt heranzu-

ziehen. Die Lohnzuwachsrate im Jahr 2022 betrug für die alten Länder 3,93 

Prozent und für Deutschland insgesamt 4,13 Prozent. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik und 

der Finanzausschuss empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen. 
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